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EinleitungE

Vorwort
 Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler,

dieses Lehrbuch mit dem Grundstoff  für alle Klas sen in 12 Lektionen sowie dem Zusatzstoff  der Klassen B, 
AM und L ist ein notwendiger Begleiter während Ihrer Fahrschulausbildung und ein nützliches Nachschla-
gewerk für die Zeit danach. 

Trotz digitaler Hilfsmittel ist der Besuch des Präsenzunterrichtes in der Fahrschule für den Lernerfolg un-
verzichtbar. Während Ihr Fahrlehrer Ihnen das Grundwissen vermittelt sowie die nötige Kompetenz, um ein 
Kraftfahrzeug sicher, verantwortungsbewusst und umweltschonend führen zu können, müssen Sie das er-
forderliche Regel wissen selbst erlernen - so ist das vorliegende Buch konzipiert.

Im An schluss jeder Lektion fi nden Sie daher zur Überprüfung Ihres Wissensstandes einen Check-up mit aus-
gewählten und mit Verweisen zum vorangegangenen Kapitel versehenen Fragen.

Zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung ist es zusätzlich erforderlich, die amtlichen Prüfungsfragen und 
Videosequenzen kennen und verstehen zu lernen. Hierzu hält Ihre Fahrschule die entsprechenden Lehrmit-
tel bereit. Einige schwerpunktmäßig ausgesuchte Prüfungsfragenvideos, die Sie mittels QR-Code auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet-PC abspielen können, fi nden Sie auch in diesem Buch. Zu allen enthaltenen Filmen 
gibt es im Anhang einen ausführlichen Kommentar.

Zur Vorbereitung auf die Praktische Fahrerlaubnisprüfung sind sowohl Kenntnis und sicherer Umgang mit 
den Fahrerassistenzsystemen des Prüfungsfahrzeuges als auch das vor Prüfungsbeginn geforderte Absol-
vieren der Sicherheitskontrollen in Form dreier Fragen wichtig. Auch hierzu bietet dieses Buch Tipps und 
wertvolle Hinweise.

Machen Sie mit und Sie sind schneller fi t - wir wünschen Ihnen hierbei Freude und Erfolg!

Der Autor 

Gender-Hinweis: Die nachfolgend verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich selbstredend immer gleicherma-
ßen auf weibliche und männliche Personen. Auf Doppelnennungen und Gender-Bezeichnungen wird daher zugunsten 
einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
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Andere Teilnehmer am Straßenverkehr7

  Ein Parkverbot an Bushaltestellen
besteht 15 m vor und hinter Haltestellenschil dern.

�   Bei Schulbus-Haltestellen gilt dies nur zu den angegebenen Schulzeiten.

�   An Bushaltestellen ist das Halten bis zu 3 Minu ten erlaubt, solange kein Bus behindert wird.

�   Eine Zickzack-Markierung verkürzt oder verlängert den Haltestellenbereich und das damit verbundene 
Parkverbot.

Abb. 7.1.1/3:  Parkverbotsbereich an Haltestellen Abb. 7.1.1/4:  Zickzack-Markierung

Linien- und Schulbusse ohne eingeschaltetes Warnblinklicht  7.1.2

 Wenn Omnibusse an ihren Haltestellen halten,

�   dürfen Sie nur vorsichtig, mit deutlich vermin-
derter Geschwindigkeit und entsprechend gro-
ßem Abstand vorbeifahren und müssen,

�   falls es die Sicherheit der Fahrgäste erfordert, 
sofort anhalten.

�   Schul- und Linienbussen ist die Abfahrt zu er-
möglichen.

Diese Verpfl ichtung gilt für alle Fahrzeuge, die auf 
derselben Fahrbahn in Richtung und Gegenrich-
tung an dem haltenden Bus vorbeifahren.

 Besondere Vorsicht und Bremsbe reit   schaft sind an 
Haltestellen von Schulbussen geboten, weil dort

�   Kinder oft unbedacht über die Stra ße hasten 
oder nach dem Aus stei gen vor oder hinter dem 
Bus auf die Fahrbahn laufen.

Schulbusse sind mit diesem 
Schild gekennzeichnet.

Abb. 7.1.2/1:  Anhaltende Schul- bzw. Linienbusse

Abb. 7.1.2/2:  Schulbushaltestelle

 7.1           Verhalten gegenüber ö� entlichen Verkehrsmitteln
 7.1.1   Haltestellen

  Wenn Linien-, Schulbusse oder Straßenbahnen an 
Haltestellen halten, bestimmen Vorsicht und Rück-
sicht Ihr Ver halten als Kraftfahrzeugführer, da es im-
mer wieder vorkommt, dass

 �   Fahrgäste nach dem Aussteigen - vor allem aber 
Schulkinder - achtlos vor und hinter Bussen oder 
Bahnen die Fahrbahn betreten

 �   Personen über die Straße laufen, um abfahrbereite 
Busse oder Bahnen noch zu erreichen.

 Haltende Straßenbahnen, Linien- und Schul busse nur 
vorsichtig, mit mäßiger Geschwin digkeit und genü-
gendem Abstand passieren.

 �   Nicht überholen, wenn Linien- oder Schulbusse mit 
eingeschaltetem Warn blink licht die Halte stelle an-
fahren

 �   Beim Vorbeifahren an haltenden Linien- oder 
Schul bussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht 
Schrittgeschwindigkeit fahren und ausreichenden 
Abstand einhalten. Das gilt auch für Fahr zeuge im Gegenverkehr bei Fahrbahnen ohne bau liche Trennung.

 �   Fahrgäste dürfen nicht behindert oder gar gefährdet werden. Nötigenfalls warten!

 �   Linien- und Schulbussen sollten Sie das Ab fah ren von der Haltestelle ermöglichen!

 �   Parkverbot bis 15 m vor und hinter Halte stel len schildern

 Abfahren ermöglichen
Um abfahrenden Linien- oder Schulbussen die Ab fahrt zu ermöglichen, müssen Sie nötigenfalls warten.

Abb. 7.1.1/2:  Abfahren von Schul- und Linienbussen ermöglichen

 Linienbusse oder 
Straßenbahnen

Schulbusse

Abb. 7.1.1/1:  Haltestellenkennzeichnung

Prüfungsfragen-Video
 Müssen Sie hier langsam und 
bremsbereit fahren?

Fragen-Nr.: 1.1.02-136-M

Kommentar:  Seite 349
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Abb. 7.1.1/3:  Parkverbotsbereich an Haltestellen Abb. 7.1.1/4:  Zickzack-Markierung

Linien- und Schulbusse ohne eingeschaltetes Warnblinklicht  7.1.2

 Wenn Omnibusse an ihren Haltestellen halten,

�   dürfen Sie nur vorsichtig, mit deutlich vermin-
derter Geschwindigkeit und entsprechend gro-
ßem Abstand vorbeifahren und müssen,

�   falls es die Sicherheit der Fahrgäste erfordert, 
sofort anhalten.

�   Schul- und Linienbussen ist die Abfahrt zu er-
möglichen.

Diese Verpfl ichtung gilt für alle Fahrzeuge, die auf 
derselben Fahrbahn in Richtung und Gegenrich-
tung an dem haltenden Bus vorbeifahren.

 Besondere Vorsicht und Bremsbe reit   schaft sind an 
Haltestellen von Schulbussen geboten, weil dort

�   Kinder oft unbedacht über die Stra ße hasten 
oder nach dem Aus stei gen vor oder hinter dem 
Bus auf die Fahrbahn laufen.

Schulbusse sind mit diesem 
Schild gekennzeichnet.

Abb. 7.1.2/1:  Anhaltende Schul- bzw. Linienbusse

Abb. 7.1.2/2:  Schulbushaltestelle

 7.1           Verhalten gegenüber ö� entlichen Verkehrsmitteln
 7.1.1   Haltestellen

  Wenn Linien-, Schulbusse oder Straßenbahnen an 
Haltestellen halten, bestimmen Vorsicht und Rück-
sicht Ihr Ver halten als Kraftfahrzeugführer, da es im-
mer wieder vorkommt, dass

 �   Fahrgäste nach dem Aussteigen - vor allem aber 
Schulkinder - achtlos vor und hinter Bussen oder 
Bahnen die Fahrbahn betreten

 �   Personen über die Straße laufen, um abfahrbereite 
Busse oder Bahnen noch zu erreichen.

 Haltende Straßenbahnen, Linien- und Schul busse nur 
vorsichtig, mit mäßiger Geschwin digkeit und genü-
gendem Abstand passieren.

 �   Nicht überholen, wenn Linien- oder Schulbusse mit 
eingeschaltetem Warn blink licht die Halte stelle an-
fahren

 �   Beim Vorbeifahren an haltenden Linien- oder 
Schul bussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht 
Schrittgeschwindigkeit fahren und ausreichenden 
Abstand einhalten. Das gilt auch für Fahr zeuge im Gegenverkehr bei Fahrbahnen ohne bau liche Trennung.

 �   Fahrgäste dürfen nicht behindert oder gar gefährdet werden. Nötigenfalls warten!

 �   Linien- und Schulbussen sollten Sie das Ab fah ren von der Haltestelle ermöglichen!

 �   Parkverbot bis 15 m vor und hinter Halte stel len schildern

 Abfahren ermöglichen
Um abfahrenden Linien- oder Schulbussen die Ab fahrt zu ermöglichen, müssen Sie nötigenfalls warten.

Abb. 7.1.1/2:  Abfahren von Schul- und Linienbussen ermöglichen

 Linienbusse oder 
Straßenbahnen

Schulbusse

Abb. 7.1.1/1:  Haltestellenkennzeichnung

Prüfungsfragen-Video
 Müssen Sie hier langsam und 
bremsbereit fahren?

Fragen-Nr.: 1.1.02-136-M

Kommentar:  Seite 349
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Andere Teilnehmer am Straßenverkehr7

 Überholen von Straßenbahnen
�   Straßenbahnen werden grundsätzlich rechts überholt.

�   Ein Linksüberholen ist nur zulässig in Ein bahn straßen oder wenn die Schienen rechts verlegt sind.

�   Wenn auf Straßen mit Gegenverkehr am Fahr bahn rand Fahrzeuge parken, die ein Rechtsüberholen nicht 
zulassen, müssen Sie hinter der Straßenbahn bleiben und dürfen sie nicht links überholen.

Abbiegen vor Straßenbahnen
�   Zum Linksabbiegen dürfen Sie sich nur auf Schienen einordnen, wenn keine Straßenbahn behindert wird. 

  Haben Sie sich als Linksabbieger auf dem Gleis körper eingeordnet und würden Sie beim längeren Warten 
wegen des Gegenverkehrs die Straßen bahn behindern, müssen Sie Ihre Absicht der Fahrtrichtungsände-
rung aufgeben und geradeaus weiter fahren. 

Eine möglichst freie Durchfahrt
müssen Fahrzeugführer der in Längsrichtung verkehrenden Straßenbahn gewähren. Dies ist z.B. der Fall, 
wenn die Schienen von der Mitte zur rechten Seite verlaufen oder bei einer Engstelle.

 Vorfahrt für Straßenbahnen
Vorfahrt haben Straßenbahnen, die z. B. einen 
kreisförmigen Verkehr durchfahren, wenn dort 
das Zei chen „Vorfahrt gewähren” und darüber 
ein Zu satz schild mit dem Symbol der Straßen-
bahn angebracht ist.

Haltestellen auf der Fahrbahn
 An Haltestellen, an denen Fahrgäste auf der 
Fahr bahn ein- oder aussteigen, gilt:

�   Zuerst am Ende der Straßenbahn anhalten 
und auf das Öff nen der Türen warten.

�   Auf jeden Fall den Fahrgastwechsel abwarten 
und erst dann nur mit Schrittgeschwindigkeit 
weiterfahren, wenn eindeutig zu erkennen ist, 
dass keine Fahrgäste behindert oder gefähr-
det werden können.

�   Auch beim vorsichtigen Weiterfahren mit 
Schritt geschwindigkeit muss mit heraneilen-
den Fahr gästen von der Fußwegseite oder mit noch plötzlich aussteigenden Personen gerechnet werden.  

An allen anderen Haltestellen (z.B. am Fahr bahn rand) sind beim Vorbeifahren an dort haltenden Straßen-
bahnen - auch im Gegenverkehr -

�   größte Vorsicht, eine deutlich verminderte Ge schwin digkeit und Bremsbereitschaft geboten,

�   um nötigenfalls sofort anhalten zu können.

Rechnen Sie immer mit Fahrgästen, die

�   vor oder hinter der Bahn die Fahrbahn betreten

�   durch unbedachtes Verlassen der Verkehrsinsel Fahrzeuge zum plötzlichen Anhalten zwingen.

Abb. 7.2/2:  Vorfahrt für Straßenbahnen

Abb. 7.2/3:  Straßenbahnhaltestelle auf der Fahrbahn

 7.1.3    Linien- und Schulbusse mit eingeschaltetem Warnblinklicht

�   Überholverbot: Wenn sich der Bus 
mit Warn blink  licht der Halte stelle 
nähert, darf nicht überholt werden.

�   Schritttempo:  Hält der Bus mit 
Warn blinklicht, ist ein Vorbeifah-
ren nur mit 4 bis 7 km/h erlaubt. 
Ausreichend Abstand halten und 
nötigenfalls anhalten.

  Achtung! Das gilt auch für den 
Gegen verkehr.

�   Auf Straßen mit baulich getrennten 
Fahrbahnen darf der Gegen verkehr 
zügiger vorbeifahren, wenn keine 
Fußgänger hier die Fahrbahn über-
queren wollen.

 7.2     Verhalten gegenüber Straßenbahnen
Straßenbahnen erfordern besondere 
Vorsicht und Rücksicht, da sie

�    viele Fahrgäste befördern

�    einen Fahrplan ein halten müssen

�    an Schienen gebunden sind und 
vor eventuellen Hindernissen nicht 
ausweichen können

�    einen längeren Bremsweg haben.

Abb. 7.1.3/1:  Anhaltender Schul- bzw. Linienbus mit Warnblinklicht

Abb. 7.1.3/2:  Vorbeifahren nur im Schritttempo

Abb. 7.1.3/3:  Haltestellen an baulich getrennten Fahrbahnen

Abb. 7.2/1:  Straßenbahnen
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Lektion 7

 Überholen von Straßenbahnen
�   Straßenbahnen werden grundsätzlich rechts überholt.

�   Ein Linksüberholen ist nur zulässig in Ein bahn straßen oder wenn die Schienen rechts verlegt sind.

�   Wenn auf Straßen mit Gegenverkehr am Fahr bahn rand Fahrzeuge parken, die ein Rechtsüberholen nicht 
zulassen, müssen Sie hinter der Straßenbahn bleiben und dürfen sie nicht links überholen.

Abbiegen vor Straßenbahnen
�   Zum Linksabbiegen dürfen Sie sich nur auf Schienen einordnen, wenn keine Straßenbahn behindert wird. 

  Haben Sie sich als Linksabbieger auf dem Gleis körper eingeordnet und würden Sie beim längeren Warten 
wegen des Gegenverkehrs die Straßen bahn behindern, müssen Sie Ihre Absicht der Fahrtrichtungsände-
rung aufgeben und geradeaus weiter fahren. 

Eine möglichst freie Durchfahrt
müssen Fahrzeugführer der in Längsrichtung verkehrenden Straßenbahn gewähren. Dies ist z.B. der Fall, 
wenn die Schienen von der Mitte zur rechten Seite verlaufen oder bei einer Engstelle.

 Vorfahrt für Straßenbahnen
Vorfahrt haben Straßenbahnen, die z. B. einen 
kreisförmigen Verkehr durchfahren, wenn dort 
das Zei chen „Vorfahrt gewähren” und darüber 
ein Zu satz schild mit dem Symbol der Straßen-
bahn angebracht ist.

Haltestellen auf der Fahrbahn
 An Haltestellen, an denen Fahrgäste auf der 
Fahr bahn ein- oder aussteigen, gilt:

�   Zuerst am Ende der Straßenbahn anhalten 
und auf das Öff nen der Türen warten.

�   Auf jeden Fall den Fahrgastwechsel abwarten 
und erst dann nur mit Schrittgeschwindigkeit 
weiterfahren, wenn eindeutig zu erkennen ist, 
dass keine Fahrgäste behindert oder gefähr-
det werden können.

�   Auch beim vorsichtigen Weiterfahren mit 
Schritt geschwindigkeit muss mit heraneilen-
den Fahr gästen von der Fußwegseite oder mit noch plötzlich aussteigenden Personen gerechnet werden.  

An allen anderen Haltestellen (z.B. am Fahr bahn rand) sind beim Vorbeifahren an dort haltenden Straßen-
bahnen - auch im Gegenverkehr -

�   größte Vorsicht, eine deutlich verminderte Ge schwin digkeit und Bremsbereitschaft geboten,

�   um nötigenfalls sofort anhalten zu können.

Rechnen Sie immer mit Fahrgästen, die

�   vor oder hinter der Bahn die Fahrbahn betreten

�   durch unbedachtes Verlassen der Verkehrsinsel Fahrzeuge zum plötzlichen Anhalten zwingen.

Abb. 7.2/2:  Vorfahrt für Straßenbahnen

Abb. 7.2/3:  Straßenbahnhaltestelle auf der Fahrbahn

 7.1.3    Linien- und Schulbusse mit eingeschaltetem Warnblinklicht

�   Überholverbot: Wenn sich der Bus 
mit Warn blink  licht der Halte stelle 
nähert, darf nicht überholt werden.

�   Schritttempo:  Hält der Bus mit 
Warn blinklicht, ist ein Vorbeifah-
ren nur mit 4 bis 7 km/h erlaubt. 
Ausreichend Abstand halten und 
nötigenfalls anhalten.

  Achtung! Das gilt auch für den 
Gegen verkehr.

�   Auf Straßen mit baulich getrennten 
Fahrbahnen darf der Gegen verkehr 
zügiger vorbeifahren, wenn keine 
Fußgänger hier die Fahrbahn über-
queren wollen.

 7.2     Verhalten gegenüber Straßenbahnen
Straßenbahnen erfordern besondere 
Vorsicht und Rücksicht, da sie

�    viele Fahrgäste befördern

�    einen Fahrplan ein halten müssen

�    an Schienen gebunden sind und 
vor eventuellen Hindernissen nicht 
ausweichen können

�    einen längeren Bremsweg haben.

Abb. 7.1.3/1:  Anhaltender Schul- bzw. Linienbus mit Warnblinklicht

Abb. 7.1.3/2:  Vorbeifahren nur im Schritttempo

Abb. 7.1.3/3:  Haltestellen an baulich getrennten Fahrbahnen

Abb. 7.2/1:  Straßenbahnen
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Andere Teilnehmer am Straßenverkehr7

 Verhalten gegenüber Fahrradfahrern  7.4

 Der Radverkehr wird durch eigene Verkehrszeichen und Zeichenkombinationen reguliert. 

 �   Sonderwege dürfen von Motorrädern, Pkw, Lkw usw. nicht befahren werden!

Sonderweg für Radfahrer
Mofas auf Radwegen
�   Innerorts kann Mofas durch ein Zu-

satzzeichen erlaubt sein dort zu fahren
�   Außerorts dürfen Mofas den Radweg 

benutzen. Mofafahrer müssen dann in 
jedem Fall Rücksicht nehmen und er-
forderlichenfalls ihre Ge  schwindigkeit 
an den Rad verkehr anpassen.

 Getrennter Rad- und Gehweg

 Auf einem gemeinsamen Geh- 
und Radweg müssen Radfahrer 
auf Fußgänger besondere Rück  - 
sicht nehmen. Ist durch ein Zu - 
satzeichen auf Gehwegen Fahr-
zeugverkehr zugelassen, muss er -
forderlichenfalls Schritt ge schwin-
digkeit gefahren werden.

 E-Bikes auf Radwegen
�   Einsitzige zweirädrige Klein kraft räder 

mit elektrischem Antrieb, der sich bei 
mehr als 25 km/h selbsttätig abschaltet 
(E-Bikes), dürfen Radwege benutzen, 
wenn dies durch ein Zusatzschild 
gestattet wird.

Radschnellweg
 Radschnellwege sind dem Radver-
kehr vorbehalten. Durch Zusatzzei-
chen kann die Benutzung für eine 
andere Verkehrs art erlaubt sein.

 Radfahrer kreuzen
�   Vorsicht! - Radfahrer können unacht-

sam, ohne zurückzuschauen oder dies 
anzuzeigen, die Fahrbahn befahren, 
weil z.B. ein Radweg endet oder auf der 
anderen Straßenseite weiterführt.

 Fahrradstraße und Fahrradzone  7.4.1

 Fahr rad straßen bzw. Fahradzonen dürfen von  
anderen Fahrzeugführern als Rad fahrern nur 
benutzen werden, wenn dies durch ein Zu-
satzzeichen zugelassen ist.

�   Fahrzeuge dürfen in einer Fahr rad straße oder 
-zone nur mit einer Höchst geschwindigkeit 
von maximal 30 km/h fahren.

 �   Der Radverkehr darf weder behindert noch 
gefährdet werden, fahren Sie also hier immer 
besonders vorsichtig!

Radfahrer dürfen in den so gekennzeichneten 
Bereichen auch nebeneinander fahren. Es kann 
sein, dass nachfolgende Fahrzeuge dadurch be-
hindert werden.

Abb. 7.4.1/1:  Fahrradstraße

Fahrrad-
straße

(Anfang)

Fahrrad-
straße
(Ende)

Fahrrad-
zone

(Anfang)

Fahrrad-
zone

(Ende)

Park- und Haltverbote an Straßenbahnhaltestellen
Im Fahrraum der Straßenbahn besteht ein Halteverbot

�   Achtung! Die Bahn ist stets breiter als der Abstand ihrer Schienen.

Eine bestehende Parkverbotsstrecke an Haltestellen kann durch eine Zickzacklinie
�   verlängert oder verkürzt werden.

Abb. 7.2/4:  Haltverbot im Schienenraum Abb. 7.2/5:  Parkverbot im Haltestellenbereich 

Bitte merken!
�     Fahr gäste, vor allem Schulkinder, betreten oft nach dem Aussteigen achtlos die Fahrbahn.

�     An Straßenbahnhaltestellen gilt: solange Fahr gäste zu erwarten sind, hinter der Straßen bahn halten.

 7.3     Verhalten gegenüber Taxen
�   Taxen haben eine Beförderungspfl icht

�   Fahrgäste laufen oft auf die Fahrbahn, um ein 
Taxi anzuhalten

�   Taxen dürfen in zweiter Reihe halten, um das 
Ein- oder Aussteigen von Fahrgästen zu ermög-
lichen

�   An Taxiständen gilt für andere Verkehrsteilneh-
mer ein absolutes Haltverbot

�   Sie müssen dort mit an- und abfahrenden Taxen 
rechnen

Sonderrechte für Taxen

Insbesondere in größeren Städten kann Taxen 
durch ein Zusatzzeichen die Benutzung von Son-
derfahrstreifen für Busse erlaubt sein (Abb. 7.3/2). 
�   Vorsicht - ein Wechsel vom Sonderfahrstreifen 

in einen normalen Fahrstreifen durch Taxen ist 
dann jederzeit möglich.

Abb. 7.3/1:  Taxen halten in zweiter Reihe

Abb. 7.3/2:  Sonderfahrstreifen - für Taxen erlaubt


